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Legende:

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

GE Gewerbegebiet

II Zahl der Vollgeschosse, Höchstgrenze

GH Max. Gebäudehöhe in Achse Hauptgebäude darf, gemessen ab
O.K. Straßenachse, höchstens betragen:

a) bei geneigten Dächern 12m bis O.K. First,
b) bei Flach- und Pultdächern 10m bis O.K. Dach.

Bei besonderen betrieblichen Erfordernissen (Beispiel Hochregallager)
dürfen diese Höhen bis zu 3m überschritten werden.

Bei sonstigen baulichen Anlagen (z.B. Sägespäneturm, Silo)
darf, falls sie aus betrieblichen Gründen erforderlich sind,
die Höhe max. 15m betragen.

0,65 Grundflächenzahl GRZ - Beispiel -

1,4 Geschoßflächenzahl GFZ - Beispiel -

o offene Bauweise

Abweichende Bauweise (offen, jedoch abweisend von §22 Abs. 2b
NauNVO, Baukörper mit einer Länge bis höchstens 80 m)

Baugrenze

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Grenze der mit einer Nutzungsbeschränkung belegten
Flächen (siehe §3 der Bebauungsvorschriften)

Grünordnung:

a) Geeignete Baum- und Straucharten zur Bepflanzung im Grüngürtel zur offenen Flur und entlang
der vorh. Bebauung als lockere Randbepflanzung, wobei Laubbäume und Laubsträucher
bevorzugt werden sollten.

1. Bäume:
Linde, Eiche, Roteiche, Birke, Zitterpappel, Silberpappel, Spitzahorn, Salweide,
Faulbaum, Hainbuche, Robinie sowie Obstbäume

2. Sträucher:
Haselnuß, Besenginster, Heckenrose, Pfaffenhütchen, Heckenkirsche, Hartriegel,
Liguster, Brombeerarten, Schwarzdorn

b) Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen entlang der öffentlichen Erschließungsstraßen
sind mind. zu einem Drittel mit Bepflanzung anzulegen.
Geeignete Baumarten für diese Bepflanzung: Eichen, Linden, Robinien

c) Im Innern der Grundstücke muß pro angefangene 500 m² Grundstücksfläche zusätzlich
mind. ein hoch- oder halbstämmiger Laubbaum angepflanzt werden.
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Strassenbegrenzungslinie

§ 9 (7) BauGB

§ 4 BauNVO

§ 17 BauNVO

§ 16 Abs. 3 BauNVO

§ 17, 19 BauNVO

§ 17, 20 BauNVO

§ 22 Abs. 2 BauNVO

§ 22 Abs. 4 BauNVO

§ 23 BauNVO

§ 16 (5) BauNVO

§ 15 BauNVO

Baukörperstellung mit Firstrichtung § 9 BauGB
First

Umgrenzung von Flächen für Garagen und § 9 (1) 4 BauGB
Stellplätzen mit ihren Ein- und Ausfahrten: § 9 (1) 22 BauGB
hier: Garage mit Ein- und AusfahrtGa

hier: StellplätzeSt

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

§ 9 (1) 11 BauGB

Verkehrsflächen § 9 (1) 11 BauGB
hier: mit Zweckbestimmung "Fahrbahn-Gehweg" § 9 (1) 11 BauGB

Gehweg

Fahrbahn

hier: mit Besonderer Zweckbestimmung "Verkehrsberuhigung"

öffentlicher Geh- und Radweg § 9 (1) 11 BauGB

Landwirtschaftliche Erschließungswege § 9 (1) 11 BauGB

öffentliche Parkplätze § 9 (1) 11 BauGBP

Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind § 9 (1) 10 BauGB
hier: Sichtfelder an Straßeneinmündungen mit Beschränkung
der Bepflanzung- bzw. Einfriedigungshöhe auf max. 0,70 m
über Fahrbahn O.K.

mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen § 9 (1) 21 BauGB
(GR, FR, LR)

Führung von Ver- und Entsorgungsleitungen § 9 (1) 13 BauGB
20 KV

öffentliche Grünfläche, hier: Parkanlage § 9 (1) 15 BauGB

Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern: § 9 (1) 25a BauGB
Pflanzgebot für Einzelbäume und Sträucher

Bindungen für Bepflanzungen und für Erhaltung
von Bäumen und Sträuchern

§ 9 (1) 25b BauGB
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Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern
soweit sie zur Herstellung des Strassenkörpers erforderlich sind

§ 9 Abs. 1 Nr. 26
BauGBund Abs. 6

Aufschüttung

Abgrabung

Stützmauer

Grundstücksgrenze

Grundstücksfläche in m² ca.

- Vorschlag -

- Vorschlag -500 qm

3,00
Maß parallel / rechtwinklig zur Grundstücksgrenze § 9 (1) BauGB

Baugebiet Vollgeschosse
GRZ GFZ
Dachform Bauweise

Zahl der

Dachneigung

Nutzungsschablone


